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An die Vernehmlassungsteilnehmenden

Altdorf, 15. Dezember 2025

Revision der Volksschulverordnung 2026: Einladung zur Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren

Im Rahmen der Revision derSchulverordnung (neu: Volksschulverordnung) wollten der Regierungs-

rat und der Erziehungsrat unter anderem den wachsenden Herausforderungen in der Volksschule

Rechnung tragen. Im Rahmen der Vernehmlassung vom Herbst 2023 schlugen sie daher eine Reduk-

tion der maximal zulässigen Abteilungsgrössen vor. In den Vernehmlassungsantworten wurde der

Bedarf an zusätzlichen Ressourcen nicht bestritten, wohl aber die Idee, diese zusätzlichen Ressourcen

via Reduktion derAbteilungsgrössen bereitzustellen. Infolge dieser Rückmeldungen wurde im Bericht

und Antrag an den Landrat vorgeschlagen, die zulässigen Abteilungsgrössen nicht zu reduzieren, die

Schulen aber zu verpflichten, fürgrosse Abteilungen zusätzliche Ressourcen bereitzustellen. Diesen

Vorschlag passte der Landrat in der Beratung zur Revision der Volksschuiverordnung dahingehend

an, dass die Schulen zusätzliche Ressourcen bereitstellen können, aber nicht müssen. Damit verbun-

den war indes, dass der Kanton sich an den betreffenden Kosten nicht mehr zu beteiligen hat.

Aus diesem Grund ergriff der Verein der Lehrerinnen und Lehrer Un das Referendum gegen die Ver-

Ordnung. Er forderte, grosse Abteilungen seien (wie vom Regierungsrat dem Landrat beantragt) zwin-

gend mit zusätzlichen Ressourcen auszustatten und der betreffende Artikel 9 der Verordnung sei ent-

sprechend anzupassen. Nachdem das Referendum zustande gekommen war, fand am 30. November

2025 die Volksabstimmung statt, wobei das Urner Stimmvolk die Verordnung mit 72 Prozent Nein zu

28 Prozent Ja ablehnte. Somit muss die Revision der Verordnung neu aufgelegt werden.

Da das Referendum klar auf die Anpassung von Artikel 9 abgezielt hatte, hat der nun zurVernehmlas-

sung vorliegende neue Verordnungsentwurf die zur Volksabstimmung gebrachte Vorlage übernom-

men - mit Ausnahme eben der Regelungen in Artikel 9. Hier schlagen der Erziehungsrat und der Re-

gierungsrat eine neue Regelung vor, die den Anliegen der unterschiedlichen Anspruchsgruppen opti-

mal Rechnung trägt: Jede Schule soll verpflichtet werden, generell Ressourcen für herausfordernde

Abteilungen bereitzustellen und diese im Einzelfall bedarfsgerecht einzusetzen. Nebst dieser neuen
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Regelung werden aufgrund der Verzögerungen, die durch das Referendum entstanden sind, für ei-

nige Artikel Ubergangsfristen nötig.

Die Vernehmlassung der Revision der Volksschulverordnung 2026 dauert vom 15. Dezember 2025 bis

l. März 2026. Die Vernehmlassungsunterlagen sind auf der Website des Kantons Uri verfügbar:

www.ur.ch > Aktuelles > Vernehmlassungen. Sie erleichtern uns die Bearbeitung der Vernehmlas-

sungsantworten, wenn Sie sich bei der Beantwortung an das nachfolgende Raster halten:

A. Allgemein

Wie beurteilen Sie die Anpassungen in der Volksschulverordnung im Allgemeinen?

Sind die Bestimmungen im Artikel klar und verständlich?

B. Spezifische Fragen zu Artikel 9 und Artikel 48

Sind Sie mit der Schaffung eines Ressourcenpools einverstanden?

Sind Sie mit der Aufteilung des Pools in einen Sockel pro Schule und einen variablen Anteil

pro Schülerin und Schüler einverstanden?

Sind Sie mit der Höhe der vorgeschlagenen Prozentsätze einverstanden?

Sind Sie damit einverstanden, dass die Schulleitung die Ressourcen aus dem Pool

bedarfsgerecht den Abteilungen zuteilt?

Sind Sie damit einverstanden, dass für die Umsetzung von Artikel 48 eine Ubergangsfrist von ei-

nern Jahr gesetzt wird?

C. Weitere Bemerkungen

Haben Sie weitere Anmerkungen zu anderen Artikeln?

Bitte richten Sie Ihre Antwort in elektronischer Form bis l. März 2026 an:

Bildungs- und Kulturdirektion

Vernehmlassung «Revision Volksschulverordnung»

Klausenstrasse 4

6460 Altdorf

sonia.gisler@ur.ch

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass die Antworten zu dieser Vernehmlassung in einem Bericht

zusammengefasst und publiziert werden.

Wir danken Ihnen für Ihre wertvolle Mitarbeit und grüssen Sie freundlich.

Bildurig^- und Kutfurdirektion
/7
'.^/:

(egierungsrat Georg Simmen



Auf der Website des Kantons verfügbar:

- Vernehmlassungsbericht «Revision derVolkschulverordnung 2026»

- Verordnungsentwurfzur Revision derVolksschulverordnung 2026

- Formular für die Vernehmlassung

Verteilen

- Schul- und Kreisschulräte

- Gemeinderäte

- Mittelschulrat

- Vereinigung Schulleiterinnen und Schulleiter (VSL)

- Verein Lehrerinnen und Lehrer Uri (LUR)

- Lehrerinnen- und Lehrer der Urner Mittelschule (LUM)

- Politische Parteien des Kantons Uri

- UrnerGemeindeverband

- Kommission für die Gleichstellung von Frau und Mann

Kopie an:
Mitglieder des Erziehungsrats (mit Unterlagen)


